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Rückfragen und weiterführende Informationen: 

 Herr Helmerichs fragt nach: Was heißt, die Befragung ist mehrsprachig?  

 Das Informationsschreiben, das den Befragungsunterlagen beiliegt und grundsätz-

lich über das Anliegen informiert, ist in Englisch, Türkisch, Polnisch, Arabisch, Rus-

sisch aufgesetzt. Dazu ist es möglich, den Fragbogen online auf Englisch auszufül-

len. 
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 Frau Dollinger-Rauch: Wenn bei der Nachuntersuchung festgestellt wird, dass einkom-

mensstärkere Haushalte zugezogen sind, welche Schlüsse ziehen sie daraus? 

 Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen. Aufwertungsprozesse sind nicht verhinder-

bar, nur verzögerbar, denn Modernisierungen können nicht komplett versagt wer-

den. Es zeigt also, dass eine soziale Erhaltungsverordnung kein Allheilmittel ist, um 

Aufwertung zu verhindern. Es zeigt aber auch, dass es nicht komplett wirkungslos ist. 

Außerdem lässt sich daraus schlussfolgern, dass durch den Zuzug einkommensstär-

kerer Haushalte der Verdrängungsdruck auf die zu schützenden Bevölkerungsgrup-

pen weiterwächst. 

 Herr Hoffmann: Die Untersuchung beschränkt sich auf das alte, bestehende Gebiet? 

Wer erhält den Fragebogen?  

 Ja, die Untersuchung bezieht sich auf das bestehende Erhaltungsgebiet „Klausener-

platz“. Den Fragebogen erhalten alle Haushalte im Gebiet. 

 Herr Niepelt: Wenn eine Wohnung leer steht und damit nicht erfasst wird, verfälscht das 

nicht die Statistik? So werden gegebenenfalls zehn Prozent der Wohnungen gar nicht 

erfasst?  

 Da die Befragungsunterlagen direkt in den Gebieten in die Briefkästen verteilt wer-

den und nicht per Post versendet werden und da bei der Verteilung ein vorhandener 

Leerstand miterfasst wird, besteht hier keine Gefahr einer statistischen Verfälschung. 

 Herr Helmerichs: Wird die Sozialstruktur in der Beantwortungsstruktur wiedergegeben? 

Möglicherweise beantworten einige Deutsche oder Zugezogene den Fragebogen gar 

nicht, so dass es eine Verzerrung gibt. Da müssten die Hürden gesenkt werden, dass 

auch polnische, russische, arabische und türkische Menschen den Fragebogen ausfül-

len können. 

 Hier ist die Arbeit mit Mulitplikator*innen wichtig. Des Weiteren hilft aus Erfahrungen 

in Friedrichshain-Kreuzberg das bereits erwähnte Hinweisschreiben, das den Befra-

gungsunterlagen beiliegt und in mehreren Sprachen zur Erklärung dient. 

Es gibt bei den Vertiefenden Untersuchungen immer das Problem der Unterreprä-

sentanz von Minderheiten. Dazu wurden zuletzt besondere Reach-Out-Ansätze ent-

wickelt und Fragebögen in fünf verschiedenen Sprachen eingesetzt. Die Auswertung 

hat gezeigt, dass es keine Effekte gegeben hat. Die Beteiligung von Nicht-Deutsch-

Muttersprachler*innen hat sich dadurch nicht erhöht und somit haben sich die Mehr-

kosten dafür nicht gelohnt. Unter Beachtung der aktuellen Haushaltslage im Bezirk 

und den gestiegenen Kosten bei den Untersuchungen haben wir dieses Mal nur das 

Hinweisschreiben mehrsprachig verfasst und einen englischsprachigen Fragebogen 

angeboten. 

Ein Abgleich mit der amtlichen Statistik zeigt auf, ob die Anteile von nichtdeutschen 

Personen in der Befragung deutlich weniger sind.  
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 Frau Dollinger-Rauch: Zu welchem Ergebnis führt das in der Nachprüfung, wenn die zu 

schützenden Personengruppen nicht erreicht werden? 

 Dazu erklärt Hr. Rohde im Folgenden das Untersuchungskonzept.  
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Rückfragen und weiterführende Informationen: 
 

 Frau Dollinger-Rauch: Die Gruppen mit Migrationshintergrund, die den Fragebogen 

nicht ausfüllen, bleiben unberücksichtigt. 

 Die Unterrepräsentanz von diesen Gruppen ist ein gängiges Problem bei dieser Art 

von Befragungen.  

(Ergänzung im Protokoll: Bei einer zu starken Abweichung zwischen der Rücklaufge-

samtheit in der Befragung und dem Einwohnerregister wird gegebenenfalls eine Ge-

wichtung im Datensatz vorgenommen, um die Repräsentativität zu sichern.) 

 Herr Hoffmann: Ist ein Info-Veranstaltung geplant?  

 Ja, es ist eine Veranstaltung geplant, wenn es eine Veränderung im Ergebnis gibt. 

Aber nicht, wenn das Erhaltungsgebiet genauso bestehen bleibt.  

 Herr Hoffmann: Könnte man während des Befragungszeitraumes das Angebot machen 

und beim Ausfüllen des Fragebogens unterstützen?  

 Die Fragebögen liegen im Stadtteilzentrum Nehringstraße und werden von dort ver-

teilt. Die Mitarbeitenden von dort sind informiert. Es bestünde die Möglichkeit, dass 

dort zusätzlich zwei Termine für eine Sprechstunde angeboten werden. 

 Herr Chen: Welche Auswirkungen hat der Zensus auf diese Untersuchung? 

 Der wohnbezogene Zensus ist räumlich nicht so kleinteilig auf Blockebene, wie die 

Daten gebraucht werden. Daher nutzen wir die Daten aus dem Einwohnermeldere-

gister, die auch aktueller sind. Wenn wir den Zensus heranziehen, dann als Sekun-

därdaten, also als Vergleichswerte. 
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 Einführend erklärt Herr Hilgenfeld, dass der Mietspiegel kaum in 20 Minuten erklärbar 

ist, das bräuchte mindestens zwei Stunden. Daher können in diesem Vortrag nur die 

Rahmenbedingungen vorgestellt werden. 

 

 Herr Bartels vom Berliner Mieterverein ergänzt: Mit dem neuen Mietspiegel können wir 

alle gut leben, der BBU und auch der Berliner Mieterverein. Was wir aber kritisch sehen 

ist die Kappungsgrenze, die bei 15 Prozent liegt, aber das führt zu weit weg vom ei-

gentlichen Thema. (Ergänzung: Das wird im Weiteren bei Folie 4 angesprochen.) 
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 Herr Hilgenfeld weist in einem Vergleich der Durchschnittsmieten mit anderen Kommu-

nen und den BBU-Beständen darauf hin, dass Berlin beispielsweise noch deutlich unter 

Hamburg liegt. Herr Bartels merkt dazu jedoch an, dass in Berlin aber auch die Löhne 

niedriger sind und damit auch die Leistbarkeit von Wohnraum geringer ist.   

 Herr Hilgenfeld erklärt weiter, dass sich durch die veränderte Erhebungsform auch eine 

Dämpfung im Mietenanstieg zeigt, die mehr oder weniger einzelnen „Felder“ der Ta-

bellen (je nach Baualter und Wohnungsgröße) betreffen. 



Thema: Mietspiegel 2024 und Auswirkungen auf die bezirkliche Genehmigungspraxis 

 

Erstellt: 01.10.2024  10 

 Herr Helmerichs ergänzt dazu, dass dieser Effekt bei Bestandsmieten zustande komme, 

aber nicht bei Neuvermietungen. Es gab aktuell wieder eine Wohnungsanfrage mit 800 

Euro Miete für eine 1-Zimmer-Wohnung. Hier kommen nicht die Bestandsmieten aus 

dem Mietspiegel zum Tragen.  

 
 

 

 
 

 Herr Hilgenfeld führt zu den Rahmenbedingungen des Marktes weiter aus: Durch die 

Nachwirkungen von Mietendeckel und Corona-Folgen ist der Markt ganz klar ange-

spannt. Daraus resultiert eine Mietenentwicklung, die nicht gewünscht ist. 
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 Herr Bartels ergänzt: Das Problem dabei ist die Kappungsgrenze: Die müsste eigentlich 

bei sechs bis acht oder gar vier Prozent liegen und nicht bei 15 Prozent! Das ist aber 

Problem des Bundes bzw. der Gesetzgebung. 

 
 

 
 

 Zu der Erhebung der Beschaffenheitsuntersuchungen merkt Herr Hilgenfeld an: Mit die-

sem erweiterten Fragebogen sollten insgesamt ein Prozent aller Mietwohnungen erfasst 

werden, mit 3.920 Datensätzen wurden jedoch deutlich weniger Haushalte erfasst. 
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Rückfragen und weiterführende Informationen: 

 Herr Niepelt merkt zu den Strukturheizkörpern an, dass die Einordnung als wohnwerter-

höhend für ihn fraglich sei. 

 Herr Hoffmann fragt nach, ob Gästewohnungen nicht mehr als wohnwerterhöhend ein-

geordnet werden. 

 Nein, die Einordnung als wohnwerterhöhend ist rausgenommen. 

 Dazu ergänzt Herr Bartels: Bei Aufzügen sieht man zum Beispiel den Effekt, der in Mili-

euschutzgebieten mit der Zuordnung erreicht wird. Bei einem Gebäude unter fünf Voll-

geschossen ist eine Verdrängungsgefahr gegeben, denn im Ergebnis bietet die Einord-

nung im Mietspiegel einen Anreiz, um eine Modernisierungsumlage geltend zu machen. 

 Herr Helmerichs fragt nach dem Arbeitsstand der Arbeitsgruppe im Senat zu den Ge-

nehmigungskriterien. 

 Es gibt inzwischen einen Entwurf der Ausführungsvorschrift zu den vereinheitlichten 

Genehmigungskriterien in sozialen Erhaltungsgebieten, der noch verabschiedet 

werden muss. Der Zeitplan sieht vor, dass das noch in diesem Jahr erfolgt. Geplant 

ist, im nächsten Milieuschutzbeirat die Ausführungsvorschrift vorzustellen. Aufzüge 

sind grundsätzlich weiterhin genehmigungsfähig, wenn sie nicht zu kostenintensiv 

sind, so wie das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zuletzt geurteilt hat. 

Ob im konkreten Fall eine Verdrängungsgefahr besteht, ist immer abhängig von 

der Einzelfallprüfung. 

 Herr Hilgenfeld ergänzt, dass er den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf als einen 

Bezirk wahrnimmt, wo diese Vorgehensweise gut funktioniert und der Einzelfall gut 

geprüft wird. 
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 Herr Hoffmann erkundigt sich, ob es auch Veränderungen bei wohnwertmindernden 

Merkmalen gab. 

 Herr Hilgendfeld bestätigt das, geht aber nicht weiter darauf ein, da diese Be-

trachtung hier nicht Thema ist. 

 

 
 

 
 

 Anhand der Auflistung einzelner wohnwerterhöhender und wohnwertmindernder Merk-

male bei der Merkmalsgruppe 1 „Bad/WC“ (rot umrandet) wird beispielhaft vorgestellt, 

welche einzelnen Merkmale das Bezirksamt demnach genehmigt und welche versagt 

werden (rechte Spalte in der Übersicht), weil eine Modernisierungsumlage möglich 

wäre.  
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 Frau Elger verweist auf die Neuerung im aktuellen Mietspiegel, nach der nunmehr die 

Unterscheidung einzelner Merkmale nach Baualtersklassen erfolgt (grün umrandet). 

 

 
 

Rückfragen und weiterführende Informationen: 

 

 Herr Niepelt berichtet, dass sie im Kiez eine AG gegründet haben, die selber kleine 

Gärten angelegt hat. Durch den Mietspiegel ist eine Wohnwerterhöhung erfolgt. Somit 

ist wichtig zu bedenken, dass der Aspekt der Wohnwerterhöhung bei Eigeninitiative im-

mer ein Eigentor ist, da sie mit einer Mieterhöhung einhergeht. 
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 Herr Bartels und Frau Rahm weisen darauf hin, dass keine Umlage erfolgen dürfe, wenn 

Mieter*innen in Eigeninitiative die Gärten herstellen und diese nicht vom Vermieter ge-

stellt werden. 

 Herr Helmerichs erkundigt sich zur Genehmigungspraxis bei Aufzügen und zu Verände-

rungen beim Antragsvolumen. 

 Der kostengünstige Aufzug wird genehmigt. Das bringt in der Regel gewisse Merk-

male mit sich, wie drei Haltepunkte auf den Zwischenpodesten, keine innenliegen-

den und ebenetagigen Aufzüge und keine Glaskabine. Veränderungen in den An-

tragszahlen nehmen wir nicht wahr. 

 Herr Hilgenfeld möchte wissen, ob in der aktuellen Nachuntersuchung am Klausener-

platz auch solche Ausstattungsmerkmale erhoben werden. 

 Beispielhaft werden wohnwerterhöhende Ausstattungsmerkmale, wie z.B. Gegen-

sprechanlage mit Video erfasst. Aber Einbauküchen beispielsweise nicht, da es sich 

hier nicht um bauliche Anlagen handelt und somit kein Genehmigungsvorbehalt be-

steht. 

 Herr Hilgenfeld ergänzt, dass ein Vergleich der Zahlen aus den zwei verschiedenen 

Erhebungen interessant wäre, um zu wissen, ob die Mietspiegelerhebung und die 

Ergebung aus der Vertiefenden Untersuchung die gleichen Tendenzen zeigen. 

 Herr Rohde berichtet aus den Erfahrungen in anderen Untersuchungen im Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg, dass in diesen Untersuchungen die meisten wohnwerter-

höhenden Merkmale gemäß Mietspiegel auch in der Unterzahl sind, also in diesem 

Sinne wohnwerterhöhend bleiben, bis auf zwei Ausnahmen: WCs und Heizkörper. 
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 Zu den Zahlen gibt Herr Bartels einen ergänzenden Hinweis bzgl. der Definitionsfrage: 

Bei einer zeitlichen Befristung ist die Zuordnung zu solchen neuen Wohnmodellen relativ 

eindeutig. Aber berücksichtigt man die vielen weiteren Untervermietungsmodelle, ist die 

Dunkelzahl noch viel höher als die hier benannten 8.000 Wohneinheiten in Berlin, die 

dem Markt entzogen werden. 
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 Herr Deißler fragt dazu nach, ob auch schon gegen Modelle des Wohnens auf Zeit 

vorgegangen wird, wenn das die vereinheitlichte Rechtsmeinung des Bezirksamtes ist. 
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 Herr Helmerichs fragt zum Unterschied des Begriffs „Wohnen“ im Planungsrecht und im 

Erhaltungsrecht, ob auch im Planungsrecht die Ausweitung des Wohnbegriffs möglich 

ist, zum Beispiel über einen B-Plan.  

 Herr Brzezinski erläutert: Nein. Bei Modellen des Wohnens auf Zeit ist das nicht 

möglich. Das ist bei Ferienwohnungen möglich, weil der Begriff der Ferienwoh-

nung auch eigens im Baunutzungsplan geregelt ist.   

 Frau Dollinger-Rauch fragt, ob die Differenzierung zum normalen Wohnen und den Mo-

dellen des Wohnens auf Zeit entlang des Kriteriums der Wohndauer erfolgt.  

 Ja, bei einer Dauer von drei bis sechs Monaten spricht man von Wohnen auf 

Zeit. Es gelten folgende Merkmale, dass es sich nicht um eine Ferienwohnung 

handelt: eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit als Lebensmittelpunkt mit einer 

eigenständigen Haushaltsführung. 

 Herr Bartels weist darauf hin, dass es in der strengen Recthsauslegung auf drei 

Monate begrenzt ist.  

 Herr Chen ergänzt: Im planungsrechtlichen Sinne ist es kein „normales Wohnen“, wenn 

weitere Serviceleistungen dazu kommen. 

 

 
 

 Frau Dollinger-Rauch fragt zu den Antragsunterlagen nach, um welchen Antrag es sich 

dabei handelt?  

 Damit ist der bauliche Antrag gemeint, den es bereits gibt.  

 Herr Niepelt weist darauf hin, dass damit jene Fälle wegfallen, die nicht gemeldet wer-

den. 
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 Herr Helmerichs ergänzt dazu: Inserate für eine möblierte und zeitlich befristet zu mie-

tende Wohnung, wie beispielsweise auf der Plattform „nebenan.de“ werden vom Be-

zirksamt damit nicht erfasst. 

 Herr Brzezinski bemerkt dazu: Das Problem gibt es überall. Auch im Zweckentfrem-

dungsrecht laufen die meisten Verfahren, weil es jemand gemeldet hat und nicht, weil 

es beantragt wurde. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit dem Wohnungsamt. 

Durch Meldungen aus der Mietergemeinschaft werden die Fälle bei der Zweckent-

fremdung bekannt und die zuständigen Kolleg*innen leiten die Hinweise dann weiter. 
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Rückfragen und weiterführende Informationen: 

 Herr Helmerichs stellt die Frage in den Raum, wie der Vollzug verbessert werden soll.  

 Die Änderung der Antragsformulare ist gerade in Arbeit. Das Thema sollte hier 

auch noch mal aufgerufen werden, um die Mitglieder des Beirates dafür als Multi-

plikator*innen zu sensibilisieren. 

(Ergänzung im Protokoll: Mittlerweile sind die neuen Antragsformulare online und 

müssen bei künftigen Anträgen genutzt werden.) 

 Frau Dollinger-Rauch weist darauf hin, dass das Thema auch in Bezug auf die aktuelle 

Erhebung wichtig ist. Die Frage dabei sei, wie relevant das Thema im Gebiet „Klau-

senerplatz“ ist und wie es erfasst werden kann. Denn es werde viel über andere Platt-

formen, wie zum Beispiel Instagram inseriert. Dazu gebe es keine offiziellen Zahlen.  
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 Das ist ein erhebungstechnisches Problem. Die Frage nach möbliertem Zeitwohnen 

wird seit einiger Zeit im Fragebogen miterhoben. Jedoch wird dazu selten eine Ant-

wort gegeben. Das liegt auch oft daran, dass diese Personengruppen bei der Be-

fragung nicht mitmachen, weil sie wegen der kurzen Wohndauer keinen Bezug zur 

Befragung haben. Die Frage ist aber auch, wie wichtig tatsächlich der Nachweis 

über die Erhebung ist, wie viele Wohnungen genau für dieses Gebiet möbliert und 

zeitlich befristet angeboten werden. Eine Studie kann nicht jeden antragsrelevanten 

Tatbestand abdecken. Dem kann dennoch nachgegangen werden, da die rechtli-

chen Argumente überzeugen. 

 Herr Bartels betont die Wichtigkeit der Multiplikator*innen. Die Mieter*innen müssen er-

muntert werden, dass bei den Ämtern zu melden.  

 Herr Hilgenfeld erwidert, dass er das anders sieht, da er hier Eingriffe in das Eigentums-

recht bzw. in die Vertragsfreiheit (Grundgesetz § 14) sieht und fragt, ob auch die Miet-

höhe bei der Beurteilung des Antrags mitberücksichtigt wird. Konkret, ob bei einem Um-

lageverzicht einer höheren Miete durch die Möblierung trotzdem versagt wird. Des Wei-

teren wird gefragt, was als möbliert definiert ist und was nicht.   

 Es geht bei der Problematik nicht vordergründig um Neubau oder die landeseige-

nen Wohnungsunternehmen. Bei den privaten Anbietern von Bestandswohnungen 

hat das seine Berechtigung. Auch wenn das Angebot der möblierten befristeten 

Vermietung bei Bestandswohnungen von kommunalen Wohnungsunternehmen 

nicht in Milieuschutzgebieten möglich ist, können diese Angebote trotzdem in an-

deren Beständen außerhalb von Milieuschutzgebieten realisiert werden. Geneh-

migungen mit Ausnahmen werden grundsätzlich nicht erteilt. Zur Frage der Defini-

tion, wann eine Wohnung möbliert ist, gilt es, sich Fall für Fall vorzuarbeiten. Mit 

diesen Schritten soll eine Debatte in Gang gebracht werden und die wenigen In-

strumente, die zur Verfügung stehen, sollen ausgelotet werden. Dabei können aber 

auch nicht gleichzeitig zwanzig bis dreißig Gerichtsverfahren angestoßen werden. 

 Herr Bartels ergänzt, dass es ebenso Urteile gibt, die auch eine Abgrenzung nach unten 

vornehmen, das eine Ausstattung mit sogenannten Schrottmöbeln oder nur mit einer 

Einbauküche nicht als möbliertes Wohnen angeboten werden darf. 

 Herr Deißler: Können Sie ganz konkret sagen, wann diese Genehmigungspraxis bekannt 

gemacht wird und wann „zugeschlagen wird“? 

 Der Prozess läuft bereits, die Antragsunterlagen werden geändert (präventiv) und 

es sind zwei Präzedenzfälle gestartet, wo die Bestandsaufnahme weit fortgeschrit-

ten ist. In diesem Jahr sollen noch zwei Nutzungsuntersagungen folgen. 

 Frau Dollinger-Rauch merkt zum Leerstand im Bezirk und im Klausenerplatz an: Wenn 

es Meldungen aus dem Haus an das Bezirksamt gibt, dann wird nicht wahrgenommen, 

dass etwas passiert. 

 Da das im Wohnungsamt bearbeitet wird, kann an dieser Stelle keine Antwort dazu 

gegeben werden. Aber es wurden Fälle an den Milieuschutz herangetragen. Zahlen 

zur Entwicklung des Leerstandes im Gebiet oder Bezirk liegen nicht vor.



Ausblick 
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 Herr Bartels ergänzt, dass es sich hier um eine Black Box handelt. 

 Herr Chen weist darauf hin, dass Leerstand kein direktes Thema für den Milieuschutz-

beirat ist. Ihm ist bekannt, dass es bei der Zweckentfremdung Personalengpässe zur 

Bearbeitung gibt. 

 Herr Brzezinski: Ich kann zusichern, dass jede Meldung untersucht wird und Verfahren 

gegen die Vermieter*innen eingeleitet werden. Da es sich dabei um Verwaltungsver-

fahren zwischen Vermieter*in und Bezirksamt handelt, dürfen die Miete*rinnen nicht 

informiert werden. Deswegen hat es vielleicht den Anschein, dass nichts passiert. 

 Herr Rhode ergänzt: In anderen Bezirken werden Zahlen zum Leerstand abgefragt 

und strategischer Leerstand in einzelnen Häusern ist bekannt, aber kein grundlegen-

der Leerstand insgesamt. 

 Herr Bartels: Gibt es aus Hamburg schon ein Urteil zu dieser Thematik? 

 Nein, dazu ist nicht bekannt. 

 

 

 
 

Ausblick: Der nächste Termin bietet sich für März 2025 an. Dann können Ergebnisse der 

VU „Klausenerplatz“ und die Ausführungsvorschrift zu den Genehmigungskriterien vorge-

stellt werden. Weitere Themeninteressen werden über den Themenaufruf vorab eingeholt. 

 

Herr Deißler bittet darum, noch in diesem Jahr einen Termin zu vereinbaren, um beim ver-

einbarten Turnus mit zwei Sitzungen pro Jahr zu bleiben. Herr Brzezinski erklärt, dass die 

späte Terminfindung für den September in diesem Jahr eine Ausnahme war. Für die nächste 

Terminfindung wird geschaut, ob es für Dezember 2024 sinnvoll ist und ausreichend Infor-

mationsbedarfe bestehen. 

 

 
Ende: 19:32 Uhr 


